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öffentlich
Betreff:
Straßenbenennung im B-Plangebiet Am Friedhof

Erstellungsdatum 10.09.2018
Eingang 922: 07.09.2018

Einreicher: Ortsvorsteher C. Wartenberg

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

26.09.2018 Ortsbeirat Fahrland X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen:

1. Der Ortsbeirat Fahrland schlägt der Stadtverordnetenversammlung Potsdam vor, die Planstraße 
A, C bis E im zukünftigen Wohngebiet Am Friedhof (B-Plan 132) in „Fehlowweg“ zu benennen.

2. Der Ortsbeirat Fahrland schlägt der Stadtverordnetenversammlung Potsdam vor, die Planstraße 
B im zukünftigen Wohngebiet Am Friedhof (B-Plan 132) in „Mühlenberg“ zu benennen.

C. Wartenberg
Ortsvorsteher
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Die zukünftige Planstraße A ist im Straßenverzeichnis des OT Fahrland bereits als Fehlowweg 
enthalten und eine Um-/Neubenennung ist deshalb aus Sicht des Ortsbeirates nicht erforderlich.

Das Gelände auf dem sich die Regenbogenschule, der kommunale Friedhof und das Gelände des B-
Planes 132 befindet trug historisch den Namen Mühlenberg. Dort befand sich der frühere Standort 
der denkmalgeschützten Bockwindmühle, die Anfang des letzten Jahrhunderts auf ihren jetzigen 
Standort an der Ketziner Straße 116 umgesetzt worden ist.
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Stadtverwaltung P daltn 
Büro der Stadtvemrdnoienvt)M, 

~ 
M Landeshauptstadt 
jPotsdam 

Der Oberbürgermeister 

Geschäftsbereich/FB: 4 / FB Grün- und Verkehrsflächen 

Bearbeiter: Herr Loyal-Wieck Telefon: 2714 

Fing.: 1 5, OKT, 2018 

S.ignurn: 
ara: 

Einreicher OBR: Fahrland 

Aus der 
Ortsbeiratssitzung am: 26.09.2018 

Datum: 04.10.2018 

Sachstand / Realisierung 

❑ Prüfauftrag ® Beschluss - Drucksachen Nr.: 18/SVV/0667 

Betreff: Straßenbenennung im B-Plangebiet Am Friedhof 

In Bearbeitung o. g. Drucksache teile ich Ihnen Folgendes mit: 

Der Beschluss des OBR Fahrland zur Straßenbenennung im Bebauungsplangebiet Nr. 132 „Am 
Friedhof" (OT Fahrland) kann nur teilweise umgesetzt werden. 

In Punkt 1 des OBR-Beschlusses wurde festgelegt, dass die Planstraßen A, C — E in 
„Fehlowweg" benannt werden soll. Hier bestehen seitens der Verwaltung keine Bedenken. 

In Punkt 2 des OBR-Beschlusses wurde festgelegt, dass die Planstraße B in „Mühlenberg" 
benannt werden soll. Hierzu werden seitens der Verwaltung erhebliche Bedenken geäußert. 
So gibt es im OT Golm bereits den Straßennamen „Am Mühlenberg", was dahingehend 
problematisch ist, als dass diese Golmer Straße sowie die Planstraße B im gleichen PLZ-Gebiet 
14476 liegen werden. Allein durch den Zusatz „Am" wird allerdings kein ausreichend 
differenzierbarer Unterschied zwischen beiden Straßennamen hergestellt („Am Mühlenberg" und 
„Mühlenberg"), so dass es unweigerlich zu Verwechslungen kommen wird. Hier wird auf die 
bestehende Problematik bei der im OT Marquardt liegenden Straße „Friedrichspark" verwiesen, 
zu der es auch die Schreibweise Am Friedrichspark gibt. Da es sich bei beiden Schreibweisen um 
die gleiche Straße handelt, gibt es bisher keine ernstzunehmenden Probleme. Sollte jedoch die 
Planstraße B in „Mühlenberg" benannt werden, besteht die reale Gefahr von Verwechslungen, so 
dass die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet ist (z.B. bei fehlgeleiteten 
Rettungseinsätzen usw.). Eine Benennung der Planstraße B in „Mühlenberg" ist daher aus 
ordnungsrechtlichen Gründen nicht möglich. 

Unter Beibehaltung des Namensbezuges wird daher empfohlen, analog zum OT Groß Glienicke 
(Am Glienicker Mühlenberg) die 

Planstraße B in: „Am Fahrländer Mühlenberg" 

zu benennen. Mit diesem Straßennamen kann zugleich ein einheitliches Straßennamenbild 
gewährleistet werden. 

Fortsetzung siehe Rückseite 

Be 
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